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§ 143b ASVG Case Management
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

§ 143b.

Die Krankenversicherungsträger haben die nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. d p2ichtversicherten Personen umfassend zu

unterstützen, um einen dem Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Behandlungsprozess für den

Übergang zwischen einer Krankenbehandlung und der Rehabilitation zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit

sicherzustellen und für einen optimalen Ablauf der notwendigen Versorgungsschritte zu sorgen. In diesem Rahmen ist

die versicherte Person während der Krankenbehandlung sowie der medizinischen Rehabilitation zur Wiederherstellung

der Arbeitsfähigkeit bei der Koordinierung der weiter zu setzenden Schritte zu unterstützen und dahingehend zu

begleiten, dass nach einer entsprechenden Bedarfserhebung ein individueller Versorgungsplan erstellt und durch die

einzelnen LeistungserbringerInnen umgesetzt wird. Im Rahmen des Case Managements ist darauf Bedacht zu nehmen,

dass sich die Versicherten regelmäßigen Begutachtungen im Kompetenzzentrum nach § 307g unterziehen. Die

Krankenversicherungsträger haben sich hiebei mit dem Arbeitsmarktservice und dem zuständigen

Pensionsversicherungsträger rechtzeitig abzustimmen. Der Pensionsversicherungsträger kann eine Begutachtung im

Kompetenzzentrum Begutachtung unter Einbindung des Case Managements verlangen.
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